
Buchbesprechungen 

ChriJLoph Buucrwegge/ Mdrlin KUlscha/Sa­
binc Berghahn (Hng), Hemchafr des Mark­
tes-Abschied vom Staat?, Baden-Baden (No­
mos Verlag) 1999,277 Seiten, DM 78,-

Nicht nur in der Bundesrepublik hat das 
Thema SUt~l und M~rkt in der wissenschaft­
lichen und politischen Diskussion f-Iochkon ­
;unklUr. In diesem Diskurs dominicren Be­
griffe wie Fle.xibilit~t, GlobaJisierung und 
Standortsicherung, Begriffe, die vordergriin­
dig stets den Schein der Vernunft auf ihrer 
Seite haben. Wer wollte starr sta\( flexibel, 
provinziell statt wehoffen sein, Aber das vor­
dergründig Vernünftige erweist sich vielmals 
als fcagwtirdig, wird es abgeklopft nach den 
Gewinnern und Verlierern der damit verbun­
denen gesellsclufdichcn Entwicklungen. Das 
angezeigte Buch diskutien Faktoren und Fol­
gen der akruellen Modernisierung von Staat 
und Sozialem, die nach Ansicht der meisten 
Autoren des Bandes die gesellschaftliche Ent­
wicklung dem Markt übcrantwonet, eine 
Modernisierung des Marktradikalismus. 
Verh.ndelt wird das Thema in vielfahigen 
Einzelbeiträgen, viclWeig nicht nur, da die 
Autoren aus den verschiedensten fachwissen­
schaftlichen Richtung~n kommen, vielfältig 
~uch im Blick auf die Aspekte und Politikbe­
reiche, die behandelt werden. Auch das Er­
kenl1tnisimeresse d~.r Autoren ist keiner ein­
heitlichen Siel1tweise verpfliclucl. Die Stärke 
des Buches liegt in diesem mehrperspel<tivi­
sehen Gesamulberblick, der durch einzelne 
Beiträge unterschiedlicher analytischer Er­
tragskraft entwickelt und uO!crfüuen wird. 
Die Beiträge von Denhard, Butterwcgge, 

SchmitthenneriUrban und Schfi/er behandeln 
aus verschiedener Perspektive das Thema Re­
organisation des Sozialscaales im Kontext von 
Standonlogik und Globalisierung. Ist der Bei-

trag von Schiifer geeignet, mit einer Fülle em­
pirischen Materi~ls den angeblichen Sach­
zwang der Selndordogik und der Globalisic­
rung in Frage zu stellen, so dechi{{rierc BIII­

Inweggc diese Logik als ~hegemoni~les Pro­
jekt« einer Neubestimmung des Verhallnisses 
von St;1a[ und Gesellschaft, b~i der das Soziale 
zur ~abhängigen VHiablen der Volkswirt­
schaft"' degradiert wird. 
Die Autoren bleiben auch nicht dabei stehen, 
den sozialstaadichen SI~[uS quo gegen diese 
Entwicklung ZU verteidigen, sie argumentie­
ren vielmehr für das Gegenprojekt eines 
neucn GeseJlschaftsve(trage~, einer Neube­
stimmung des Staates angesichts verändereer 
s01.ialer Problemlagen. Für dieses Projekt 
muH man sich aber, darin scheine mir Denhard 
7.uereffend, sowohl von der Utopie der St3aLS­
freien Gesellsch~ft wie vom spiegelbildlichen 
Mythos des ~lImächtigen Staates lösen. 
Der zweite Teil des Buches behandelt die 
F rage der Aus wirkungen des Markt radi kalis­
mus auf Verfassung und Reche l<lIt.<cha erör­
ten in seinem Beitrag, welche Auswirkungen 
der Marktradikalismus auf der Verfassungs­
ebene haI. Als solche Auswirkungen rekon­
struiert er Strat~ien der Verfassungsände­
rung und der Neuinterpretation der Verfas­
sung, um diese dem neoliberalen Projekt an­
zupassen. 
Um nur wenige Beispiele zu benennen, dic 
PriVJtisierung von Staatsfunktionen bis in 
den SicherheilSbereich. hinein, die bereits viel­
fach beschriebene Umwenung der Grund­
rechte von bürgerlichen Ahwehrrcchten zu 
Eingriffsvorbehahen des Seaales gegenüber 
den Bürgern, die Umwcnungdes SO:Lialstaats­
prinzips. von -einer Ermächtigung zur geziel­
tcn s02.ialgest~lt.enden Umverteilung« in ei­
nen "verflSsungsrec.htliche(r)n Appell zu 
staat! ieher U neernehmensföfderung~ (I 07). 
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Die im selben Teil des Buches enthalrcnen 

Beiträge von Braum und Nit-z beschiftigen 
sich mi I der Privatisierung öHentlicher Sicher­

beit und ergänzen und konkretisieren dcn 
Beitrag von Klltscha . Beide Beiträge bestcchen 
dadu reh, daß sie die Relevanz des Themas des 

Bandes für einzelne Rechtsbereiche präscnr 
machen. Privatisierung der öffentlichen Si­

cherheit als Teil neoliberaler Sicherhcitspoli­
lik führl demnach zu einer Neuveneilung 
oder Umverreilung der Ordnungskompctenz 
im Verhältnis von Staal, Gesdlschaft und In­
dividuum. Es sind aber ni<;ht per se die Gesell­

schaft oder das Individuum, denen neue Ord­
nu ngskornpctcnzcn zuwachsen, es sind viel­
mehr Großorganis.1rionen, die dabei in den 

Blick geraten, also Subjekte einer selbst herr­

schaftlich verfaßten Gesellschaft. 

Einer ganz anderen Fragestellung widmet sich 
der Beitrag von Berghtthn. Sie fragt nach den 

Einwänden des neoJiberalen Zeitgeisles gegen 
die Frauen- und Gleichstellungspolirik. Ist die 

Bilanz der Gleichstellungsgcset zc und der Tä­
tigkcir der Gleichste llungsbeauftragten posi­
liv? Sind Einrichtungen der Frauenbewegung 

nicht in die »Fall~ der Instrumemalisierung 

für eine billige Soz iabrbei t" (I '5) geführt 
worden? Welche Rolle spielt das GleichstcJ­

lungsrecht in einer Zeit, in der es nur noch 
wenig unmiLtelbl!e, aber noch reichlich mit­

telbare Geschlechterdiskriminierung gibt 
(!21)? 

Aber wie hangt all dies mit dem schlanken 

Staat im Zeichen des starken Marktes zusam­
men? Zunächst derarr, daß die Strategie de.s 
schlanken Staates den bisher erreichten Fon­
schritt durch Entlassungen, lohnkürzu ngen 

und verschlechterte Arbeirsbedingungen für 

Frauen bedroht, damit auc.h eine verst:irkte 
sozialstaadiche Abhängigkeit der Frauen pro­
duzien. Für Berghahn sind so gerade Frauen 

. wf den Sozialstaat und sein verfassungsrecht­
liches NormprogrammderGleichstellung an­

gewiesen, gerade durch den Prozeß, in dem 

~ich der Staat zlIguns tcn des Marktes zunick­
ziehl. 

Der letzte Teil des Bandes verhandelt das 

Thema des sehhnken Staates im Kontext der 
Reform seiner eigenen Dienste und Einrich­
tungen. Anregend, weil nicht vOn selbst sich 

verstehend, der Beitrag von Ba/lU. Er enlwik­

kelt ci ngangs die Tnese, daß es das Berufs­
beamtentum ist, das innerhalb des öffentli­

chen Dienstes eine Vorreiterrolle für eine aus­

geprägte Leistungsorienrierung übernehmen 
kann. Entwicklungsimpulse gehen für ihn 

vom Beamtenrecht aus, nicht aber vom 
BAT, da dieser im KräftC(eld eines Kartells 
von Tarifpartnern SIeht, das zu Lasten der 

Arbeitslosen wirkt. Anmerken kann man si­
cherlich, daß diese Einschätzung ihre Plausi­

bililäl ge~ade angesichts der Tatsache hat, daß 
die Tarifp3flcien inder Vergangenheit eher auf 
Besitzstandsw.hrung denn auf ProbJemlo­

sung orientien waren. Für EpskamplHoff­
mann dagegen hängt der Erfolg der Verwal­
r:ungsmodemisierung von der Durchsetzung 
von Panizipalion ab, • Verwaltllngsreform 
(als) ein ganze. Stück Kommunj(.4rJSmus~ 

(247). Das iSI nalürlich ein schöner Gedanke. 

die Verwahungsmodernisierung mit Gedan­

ken des Kommuniurismus engzuführen. 
Aber gerade dieser Punkt spielt in der Dis­

kussion um die Verwaltungsrcform, sowei( 
ich sehe, keinerlei Rolle. Kunden und Pro­

dukt, das sind Begri He eines Sprachspiels 
der ßetriebswinschalt, nicht des Kommuni­
t.lrlsmus. 

Wirft man abschließend einen zusammenfas­

senden BI ick auf das Buch, so verdeutlicht es 

Leerstellen in der öffentlichen Diskussion um 

eine Neubestimmung des Staates und des So­

zialen gegenüber dem hegemonialen Projekt 
der Herrschaft des Markles. Es sensibillsicrt 
für die Wahrnehmung von Risiken, die für 

Kernclememe unserer Verhssung und des 
Rechts im MJrktr~dikalismus liegen, und 
regr zu weiterführenden Einzclan.lysen an. 
Wen n etwas kritisch 3nzu merken wäre, 

dann, daß Markt und Staat mJnehmal zu 
sehr als Gegensatz und zu wenig als widcr­
spriiehl iche Ei nheit gesehen werden. Markt 

oder Staat war noch nie eme Parole des Markt­

radikalismus, die lautete immer Markt und 

Staa .. Die Auseinanderselzung geht eher um 
die Frage, welche Form und welches Maß an 
Staat . 

EdMr' R iehle 

Peter NeumannJSlefan von Raumer (Hrsg.), 
Die ve-r{assungsrechtlicbe Ausges/all/mg der 
Volksgeselzgebung. Dargesrellt am BeispIel 
der Art. 68, 69 der Landesverfassung 'Von 
Nordrhl'ill- Wes tfa Im, Baden-Baden (Nomos 

Verlag.gesellscbtt[tJ 1999. 14> Seiten, DM 68,-

AusschußvorsilZcnder: • Vielleicht iSI ein 
Hinweis auf Artikel 69 notwendig?« Expertc: 
.. Nein, ich halte ihn fur über(]üssig.~ Die Ju­
nSlcrei ist gewiß alles andere als rationell, 
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wenn ein halbes Jahrhundert nach diesem 
knappen Dialog im Verhssungsausschuß des 
nord rhei n-westfälischen landtags zweI 

Slaatsrcchlsiehrcr 77 Druckseiten benöligen, 
um mühsam wissenschaftlich zu rekonslruic­

ren, waS jener Verüssungsv3ter mit richtigem 

politischem Gespür gleich ausdrücklich in 
den VerfassungsteJ(! hineinschreiben wollte . 
An solch unrationellem Aufwand iSI freilich 
nichl nur der seinerzc;ligc Expcncnhochmu! 
schuld, sondern vor allem auch eine An der 

nachfolgenden wissenschaftlichen BCHbci­

(ung dieses unglücklich gefaßlen StUcks Lan­
desverfassungsrecht, die nUr noch zu geißeln 
ist: eine herrschende Meinung, die sich über­
wiegend auf die schlichte Behauptung einer 

Rechtslage beschriinkte; eine MinderheiLS­

meinung, die auch nur teilweise Begrun­
dungsversuche unlernahm, und beidc Seiten 

unterließen es gleichermaßen, entsprechend 
der historisch-generischen A uslcgungsme­

l hode die p~rI~mel1!arische Entstehungsge­
schichte der einschlägigen Normen zu unter­

suchen-
Nun h~l Cbmtoph DegenhaYI (Volksgeselz­
gebungsverfahren auf Verl:tSsungsänderung 

nach der Verfassung des landes Nordrhein­

Westfalen, S. 57-\ oS) diese Interpretations-! r­
rungen aufgearbeitet und im Sinne einer Op­

timierung der Verfassungsnormen die beiden 

im Untertitel genannecn Vorschriften über­
zeugend einander zugeordnel: Art.68 ist 
eine Kompetenznorm für - einfachgese17.­

liche und verfassungsändemde - Volksgeselz­

gebung, An. 69 triffe ergänzcndc Form- und 
Vcrfah tensregelu ngen fü r den Fall einer - par­

lamenurischen oder direkldcmokratischen­

Verfassungsänderung. Die verkürzende lcs­
~n der überkommenen Mei nung ist nach allen 

klassischen Auslegungsmethoden falsch, sic 

düpiert geradcl':u das Wollen der Verf~sslln~­

eltern von 1950 und gliedert das l:Llld zu Un­
recht aus den bundesdeulschen Verfassungs­
standard~ aus. So kann Deg~Ylh4rt abschlie­
ßend die ihm gestellte Ausgangsfrage rund­
weg bejahen. Ein auf die Änderung dcr lan­

desverfassung gerichtetes Volksgesetzge-­

bungsverfahren ist nach der Verfassung des 
landes Nordrhein-Westfalen zulässig. 
DegenhtlrlS glänzendes, methodisch unge­

mein reflekcienes Guuchten, das noch von 
einem nicht ganz so »starken« »ZweilgUlach­

ten- Ste/tm lviI/ekels (S. 109-t 3}) UnterSlüm 
wird, iSl wichtig für das Bcsch" .. crdeverfah­
ren, das wegen der Nichtzulassllng des ver­

fassungsändernden Vol ksbegehrens ~ Fai re 

Volksentscheide in die Verfassung!(' vor dem 
Verfassungsgerichrshof in MünSler anhängig 

ist und zu dessen Förderung es - wie die lO­

deren in diesem S~mmelband vereinten Gm­

achren - der Landesverband Mehr Demokra­
tie in NRWe. V. eingeholt haI. Aber 2ußerhaib 

Nordrhein-WcslfJlens - und Hessens, wo 
eine :ihnl ich vcrq ucr~ verf~ssungsrcchrlichc 
und -intcrprctationsgcschichdiche SilU:\lion 

beSIeht' - ist es nicht unmittelbar praktisch 

bedeutsam-
Anders sieht es mie den beiden folgenden 

Gutachten aus, welche die Grenzen der Ver­

fassungsänderung in zwei politisch ~kruellen 
Richrungen ausmessen, ausgehcnd vom Bei­
spiel Nordrhe.n-Westfalens, aber - vor ~lIem 

mit ihren Aussagen übcr grundgesetzlichc 

Vorgaben und Freiraume - alle ~nderen Bun­
desländer betreffend. 

MichneI5rt"" (S . t H-t 7') untersucht, ob bei 
cinem auf eine Verfassungsänderung gerich­
IClen Volksel1!5cheid auf qualifiziene Anfor­
derungen verzichtet, von einer Erschwernis­

slUfung milhin abgesehen, kurz: ob in Nord­
rhein-Westfalen durch Verbssungsänderung 

cine Rechtslage eingeführt werden könnee, 
wie sie in Bayern bis zu der umSl riueoen 

Elllschcidung des Bayerischen Verfassungs­

gerichtshofs vom! 7. September 1999' ein hal­

bes Jah rhunden bng galt, daß also beim 

Volksenmhcid - gleichviel, ob über "einfa­
ches. Gesetz~rechl oder über eine Verf~­
sungsändcrung - immer die einfache Mehr­

heit der abgegebenen gültigen Slimmen enl­
scheidel . Sachs liefen hier geradezu einen 

~Anti-Isensee', weil er vor allem die Argu­

mente abarbeitet - und widerlegt -, die laie! 
IseYluc in seinem .beeindruckend kreati­
ve(n). (Helmuth Schuhe-Fiduz) - und den­

noch irreleitenden - Gutachten für den baye­

nschen Senat, der sich gegen seine durch 

Volksentscheid beschlossene Abschaffung 
wehne, ."n den Haaren herbeigezogen. hat­
te). So zeigt Sachs priizise, daß aus dem von 

Isenset! betonten (unstreitigen) Vorrang der 
Verfas5ung keineswegs zwingend folgt, daß 

r vgl, Orm«r J1mg, Volh lx-gehrm lU( Vcrl:l.$run~lnd~nH\g 
i l ~ rh~s.s4· n und Nordrht; r)~\'\r'(;s (f.'\l c n~. KrifV 76 ([99)). 
S.I,-)). 

, 1l.,yV BI . 'JO (, 999). s. 7' <r7l7. 54c/ .. · Cuuch"n d,,,; (- ,, 
vom JO. J. '99 9· 

J Vgl. die Buch:"u.i"g"lH; ie.nt'S Gut,lChn'!ns.:Jost'f ISi'IHU. Ver­
fas~ungsreferC'ndum mit ~infa,hu Mthrhei(. Der Volk1~ 
t r'tsclll: id 7.\11'" AbKh., ffullb dc ): Baycris,hcn Sen,)t.:; 21~ Pi\­
r.td igma, Hciddb~~ 15>99 (Modve - Texte - Mllcria lien 
8d. 8]). Fcrnu als weiteren Io Allli- Jsen.secOi d ll Gcg~ng\l[. 
.J.dHf'1l JouS: jtnl' l1"1 Verf3.$$ut'lgspro:7.etl: Hont Dr~h'r. L .... n ­

dcsv("rf1ssungs:'iodl'rung durch quorenrü~en Voll"cnt­
sc.hrid .lUS der Sicht des; Grundg(.$C'tus, ß;tyVBI. ')0 

('999). s. 51 )-PI· 

479 
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die Verfassung einem besonderen, g~r aus­
'ichließlieh dureh juristische Hindernisse für 
Ändcrungen zu realisierenden Bestands­
schutz unterstehen müsse. Im übrigen sei 
die Volksgcsen:gebung als solche mit ihren 
einzelnen lormalisienen Etappen - jenseits 
aller Quoren beim abschließenden Volksent­
scheid - ein von der Slabilisierungslunktion 
der Verf;l,\sung her gesehen durch~us -hinrei­
chend anspruchsvolle(s) Vcriahren" (S. 17Ü 
Ferncr räuml Sac!J> die politisch geradezu 
ßgiftigen« Vorwürfe aus, daß ein quorcnloser 
Volksentscheid d~, Willkürverbol verlclZc:, 
das Demokratieprinzip mißachte und dic Po­
sirion des P~rlamentS in Frage stelle. 
Helmut Siek mann (S. 181-226) endlich prüft 
penibel, ob eine Streichung des sogenannten 
FII1~nzr~bus zulässig wäre, und kommt zu 
dem Ergebnis, daß diese so - für die di rekre 
Demokralie - sch~dl iche wie - jedenf:>./ls nach 
dem üblichen Set der Argumenle - überflüs­
sige Klausel weder durch Landesverfassungs­
recht noch durch Bundesr~chl geboten bzw. 
vor ihrer Abschdfung gesChÜt7.1 is\. Insbe­
sonderedas regelmäßig in diesem Zusammen­
hang beschworene Budgctrecht des Landt~gs 
ist kein pulamentarisches Reservatrecht ) son­
dern ein we.endichey Teil jener gesetzgeben­
den Gewalt) die in Nordrhein-Wesrfalen wie 
(seil r996) in allen anderen Bundesl:indern 
dem Volk und der Volksvenretung zusteht. 
Das inzwischen ergangene einschlägige Urrcil 
des ßremischen Slaarsgerich tshol s' efWeisl 
sich vor Siekmanns Analyse als Fehlspruch. 
Wegen Verletzung des An. 109 Abs.2 GG 
(pnicht zur Wahrung des gesamtwinschah­
lichen Gleichgewichts) konnte nur im Einzel­
fall ein konkretes Volksgesct:z.gebungsprojekl 
für unzulässig erklärt, darf aber nicht die Ab­
schaffung bzw. wesentliche Reduktion des 
Finanzubus uberhaupt stigmarisiert wer­
den.' 

4 BremSrCH.. Uno v_ '4- ' . ' 000, NncdÖR J (Jeoe), S. ,SG­
J90 (Auszug)~ .H,dc:rc-r Auszug in: B::tyVßI !}l (1000), 

$. H'-)4' 
1 Vgl. lU ditscm Thema nocn O(ma Jung, DoilS Fjnanu~bu 

b(,j der Volksgeseugebung. Die Sla,Hsl'cduslehre und 
St :tatspr:n: i$ dct WeL m.lftr i'...('it l Dcr St.1l1t )8 (\999). 
S,., J-6S'; F",nl~-RiMlgf:'" jatb. DC'r A uuchJu tJ ii n,m)"wirk­
s"mer G fSetlC "'On dC'T Volksg,esct7.gcbung. DVP ~o ( !999), 
S. ' 79-, 84; ehr",;... fX'aldhoff, Fi n.,n,wi""h.,fdi,hc 
Ents , h(' idun~"n in der Demokrnue - ~i n V~rf"uungsvcr~ 
gl~ic h z "li)chen der Sth\l.' ciz und Dc:utSC'hl.\nd zum FTCi­
hr-iuschulZ des Bürgers vor sti\3t1ich!:'r Finan7.madu -, in: 
DC'mokr.uiC' und Freiheit. ;9. T.1gunS der Wisscmch.1fdi­
r hen Mir.1rbeit('(innc:n und MlurbeitcT d(.'r f;tth richrung 
.. Öf(~nd ic hf's Rccbt- . hßß' \I, MlfrlVi Bi!YlsdJ~ u.. 'd . , MG,,· 
ehen 1 9 99~ S .. 181-l.1;r. D:'(,ut' Rit'/dRai,lcT Wenmn,rml, 
Volksgesetr.gtbung über Fi n ;\J,~..en - Zur Reichweite Jer 
fi" ,lnZ;\ussc:hlußkJ.;ausdn irl den b.ndcs'J(;ff"ls.wl1gco -. 

DVBI. " ! (,oc<». S. 66~67" 

Den Gur~ehtcn vorangestellt hat der Erst­
herausgeber einen Beitrag, ;n dem er den im 
Verfassungssrreir befangenen Gcsetzesenl­
wurf von Mehr Demokratie in NRW verfas­
sungspoli«isch würdigt und iiberdies gewis­
sermaßen die Summc der Gutachtcn zieht. 
Daß Peter Neumann, Mitglied der Landesge­
sch~ftsführung von Mehr Demokraric in 
NRW, sich dabei verfassungspolitisch für spä­
ter eille gewisse Korrektur des von dem LaI)­
desverband sclbsr vorgel~gten Geserzem­
wurfs wunscht (S .• &), zeugt von Lernbereil­
schafr und Offenhelr und weckt damit Sym­
pathic; es demon,tnen ireilich auch die bis­
lang noch gegebene Starre des einmal in Gang 
gesetzten direktdemokratischen Verfahrens. 
Imgesamlliegen mir diesem Sammelband drei 
wichtige Gutachten leichi greifbar vor, welche 
die rechlswissensehaltliche Durchdringung 
des Komplexes der direklen Demokratie in 
Dcutschland ein gutes Stück vor~ngebr.lcht 
haben . 

Otmar jung 

A"ik6 Szab6, Venreibung, Ruckkehr, WIeder­
gUlmtIChung. Göuinger Hochschul/ehret' im 
Scht/llen des Naliona!.;ozialismm (Veröffent­
lichungen des Arbeitlikreises Geschichu des 
Ltndes Niedersachsen) Bt/nd J j), Gouingen 

(Wtlllstetn Verlag) 2000,7685" DM J48,-

Bei dem vorliegenden Buch "andclt es sich um 
einen wichtigen Beilrag zur Erforschung der 
"Vergangenheitspolilik u ', d. h. des Urng:<ngs 
mit der nationalsozialistischen Zeir in den 
Jahren der Adenauerära. Anik6 Szab6 belaßI 
$ic" mir dem bisher bum erforschlen Um­
gang der Universitäten mit den Hochschul­
lehrern, die während des. Drirren Reichs« aus 
polilischen, rassistischen und ähnlichen 
Gründen "on deo Hochschulen en!fernt wor­
den w:tren. Exemplarisch greiil sie die Uni­
versität GÖllingcn heraus, eine der rcnom­
micnes!en in Deurschland, an der einige der 
bekanmt'slen Wissensch:l.hler des landes 
lehrten. Kursorisch beziehr sie sich auch ~uf 
die Technischen Hochschulen Hannover und 
Braunschwcig. Ihrc wesentliche Grundlage 
si nd neben der bisher nur splrlieh voyhande­
nen Seku"d:arliteratur die Personalakten der 
betroffenen Hochschulle.hrer, vor allem im 

I NorbC'rt Frei, VI.·Tg .l nbtnhc.:j! ~rol;t,k _ DLC Anl~ng(' dr-r 
BundcS"T<"Fubtik Ul\J. die NS- Vf.'J'g;1nsenheit. MUrld1t'n 
';997 
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Niedcrsachsischcn Hauptsta.atsarchiv '" 
Hannover und dem Göttinger Univers.itiits­

archiv. 
Das Werk umf>ßt zwei unterschiedlich große 
Teile: Der erste, wesentlich kürzere (11, S. 3 ,-

84, gelegentlich spätere Pass~gen) beschreibt 

die verschiedenen Arten und Weisen, wie die 
dem NS-Regime unliebsam~n Lehrer von den 

Universitäten relegiert worden waren. Sehr zu 
rechl wird bC[Qfl[, daß jüdische Lehrpersonen 

nichl elWa plötzlich 1933 Schwierigkeiten be­
kamen, sondern daß b~sonders an der TH 

Hannover schon lange zuvor kaum ein Jude 

berufen wurde, w.as 1933 :zu der eben nur 
scheinbar positiv zU bewertenden geringen 
Zahl an politischen Emlassungen don fühne 
(44). Neben den ~geselZlich. geregelten Schi­

kancn für )licht mehr erwünschte Personen 

gab es auch informelle Tricks, sie am akade­

mischen Fortkommen 20U hindern: Da den 
n.lfionalsozialistischen Professoren die The­

mcrutellung ihrer Habilitationsschrifl nichl 

genehm war und man die Habilitalion von 
Frauen nicht wunschtc, wurde die Historike­
rin Gerda Krüger in ihrer mündlichen Prü­

/ung mit politischen und rassistischen Fragen 

hart bedrangt (134)' Den Termin ihrer Pni­
fung halte man ihr o(fi7.iell nicht einmal mit­
geteilt; sie hane ihn nur zufällig erfahren 

(lJl). Nach 1941 hme sic gewaltige Schwie­
rigkci len, die Behmderu ng ihrer beru fliehen 

Karriere durch den Nationalsozialismus ~u 

beweisen. Sie crhielt keine Wicdergutnu­
chung. An anderer Stelle zeichnet Sllbö den 
Werdegang der Mathemat ikerin Emmy Noe~ 

(her nach (77-8z), die sich als jüdische Frau 

nur unter allergrößten Schwierigkeiten im 
akademischen Bereich etablieren konnte. Ihr 

wurde im Sommer 1933 die lehrerlaubnis 
entzogen; zwei Jahre spater starb sie im Exil. 

Viele weitere interessante Details kommen in 

diesem Abschnill zum Vorschein, 50 etwa, 
daß der nationalsozialistische I nnen- und 

Volksbildungsminister Diet!"lch Klagges 

19 j1 / J2 allen Ernstes beabsichtigte, Adolf 
Hiller eine Professur für ... Organische Gesell­

schaftslehre « an der TH Braunschweig zu 
übertragen, da damit dem seinerzeit noch 
staarenlosen Hiller automatisch die deuLSche 
St.:latsangehörigkm zugewachsen ware, die 

dieser benöligte, um bei den Reichspräsiden­
teIlwahlen kandidieren zu können (8). Ocr 
Senat d er TH opponierte noch. KJagges er­
reichte aber dle Ernennung Hirlers "lum Re­

gierungsral, so daß er au/ diesem Weg einge­

deutscht wurde. 

Der weitaus größer~ Teil des Werkes stelh die 

1:. T. quälend langwierige lind manchmal 

schließlich gar nicht erfolgte Wiedergutma­

chung an den Venriebenen dar. Szabo weist 

auf die Ungeheuerlichkeit hin, daß nur allzu 
oft die lUS politischen und rassistischen Grün· 

den Ver( riebenen nach 1945 i hre wisse~­

schaftliche Eignung erneue unler Beweis Stei­
len mußten, während dariiber Kollegen ur­
lcilten, die erst während des .Dritten Rei ­

ches. ~ngestellt b7.W. berufen worden waren . 

Oft h.llten sie Lehrslühle der Vertriebenen 

eingenommen. Es konnten sich d.bei - von 

politisch-moralischen Uberl~gllngen einmal 

~bgcsehen - handfeste Interessenkonflikte er­
geben. Der Bctriebswin Alf Schroeder bean­

tragte nach dem BWGöD seine Wiederein· 
stellung an der TH Br:lunschweig. Über die 

Berechtigung seiner Anspriiche enLSchieden 

Gutachten mit, die von lehrpersonen der 
TH verfaßt wurden. Gouhold PahlilZsch, ei­
ner der Gut:\chtcr, mußlc befürchten, d,ß in 

Zeiten l<nappcr Kassen Scl\roeders und sein 

eigener Wirkungsbereich, d. h. auch die Aus­
statrung mit Assistentenstcllcn etc., miteinan­

der kollidieren würden. Also vOliene Pah­

litzseh zwar für die Riickglbc der Venia le­

gendi, aber gegen die Wiedereinstellung 
Schrocders () .\7). 

Szab6 gelingt es, ein differenziertes Bild der 

Wiederei nstellungspraJCis zu zeichnen. Sie er­

liegt nichl der - naheliegenden - Versuchung, 
eine Are Verschwörung des nationalsoziali­

slisch durchwirkten Professorenkollegiums 
zu entlarven. Es w~r nicht immer einfach so, 
daH nach den erSlen Säuberungen die politisch 

geringer BeI~teten nach und nach die stärker 
Kompromiuiertcn zurückholten. Es g~b auch 

die Fälle von ausgesprochen konservaliven 
Professoren, die Gegner des N aLionalsozialis­

mus waren und unter Verfolgung zu leiden 
hallen, die aber nach ihrer eigenen Wiederein­

slellung erneut der Ideologie einer rein wen­
{reien \x/jsscnschaft erlagen und sich keines­

wegs mil denjenigen verbanden, die ihre 
Sehicksalsgenossen gewesen waren. So ver­
wcigene der unter dem - Dritten Reich. mas­

siv behinderte Altphilologe Kurt Lalle dem 
Sozialdemokr~ten Konrad Zicgler seine Hilfe 
und fördene Slall dessen den NS'PJrlcigenos­

sen Kar! Deichgriibcr, der vermeintlich »wis­
senscha/rJich~ hoher<Jualifizierr war. T~tsäch­

lieh wollte der !r.lditiondlc Bildungsbiirger 
L~lCe, der selbst jüdische Vorfahren halfe, lie­
ber einen ehemaligen Nationalsozialisten 
zum Kollegen haben als einen Sozialdemo-
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kralen (lI} H.l.lm F311e des rassistischen Eu­
genikers Fritz Lenz, dessen Frühwerk sogar 
EinOuß auf Hitlers »Mein Kampi« gehabt 
haue, war es wiederum der Korpsgcisl der 
Professoren unterei nmder, der dazu fuhrte, 
daß selbst Verfolgte ihn vor alliierten Unter­
suchungen seiner poli,ischen Rolle im N~tio­
nalsozialismus schüuten (I Sj). Oft mißbillig­
ten auch Verfolgte und Rehabilitierte es, wenn 
am Verh~l(en der w.ährcf\d des .Drillen Rei­
ches- 2ngcpalltcn Hochschullelm.-r zu offen 
Kridk geübt wurde, weil dieses dem Ruf der 
Universit:il insgesamt schade (223). Welche 
verheerenden Folgen die unkritische Wieder­
eingliederung Belasteter hatte, wurde weniger 
eng gesehen. 
Besonders schwer bei der Rückkehr hallen es 
die Emigranlen, zu denen an Jer Götlinger 
Universitiit so bek~nnte N~mcn wie Gcrhard 
Leibholz (378 11.), M~ Born (4t4 11.), James 
Franck ("Z4 fl.) und Richard Courant (4 I 8 H.) 
zählten. Ihnen wurde von den ehemaligen 
Kollegen mit besonderem Mißtrauen., auch 
mit schlechtcm Gewissen, begegnet. Viele 
wollten nicht akzeptieren, daß sie aus politi­
schen Gründen geg.<ngen waren, sondern un­
lemclhen, sie himen sich feige in die Sicher­
heit des Auslands geflohen, während die Da­
heimgebliebenen Jen Usurpatoren ausgesetzt 
gewesen waren (450/506). Dazu gingen den in 
DeUlsch l~nd verblicbenen Professoren ihre 
eig .. nen Sorgen in der N ~chk ricgs~cit viel zu 
n~he, als daß sie sich die Mühe machten, die 
Existcnzängsle der Emigr~nten auch nUr vCr­

stehen zu wollen (144). Sz~b6 betont in die­
sem Zusammenh~ng die schwierige Frage des 
Staatsangehörigkeitsreclm. Vielen Emigran­
len war im Exil die deutsche Sllalsangehörig­
keil aberkannt worden, Ein niedersächsisches 
Gesctz von '947 zwang jedoch Rückkehrwil­
lige, bei einer Neuanstellung in Deutschland 
erneut deutsche Bürger ZU werden, Damit 
wurde die Rückkehr faktisch unmöglich ge­
macht, denn die Repatriierung erschien Emi­
gramen seinerLeit eher als S(r~fe und Gefahr 
denn als Auszeichnung. Es war nicht klar, ob 
sich eine lebensfähige Demokratie in 
DI!U(schl;",d würde el3blieren können. Vor 
diesem Himcrgrund erschien die ausländische 
Staa!sangchörigkeil als eine wichtige Absi­
chcrung, auf die man nicht verzichten wollte 
(1+7 H.). Gerade die Emigranten härten den 
deutschen Universit8ten bei ihrem Umgang 
mit der Vergangenheit auf die Sprünge helfen 
können und müssen. Szab6 zeigt auf, wie mit 
dem we.tgehenden Rückzug der Briten aus 

dem Bildungssyslem 1947 die Bereitschaft, 
sich kritisch mit dem Nation3lismus ausein­
anderzusetzen, abrupt schwand, die Professo­
renschaft sich aber andererseits für verurteilte 
Kriegsverbrecher einserzee (165)- Zur selben 
Zeit wandelte der Begriff .Rel12bilitierung. 
seine Bedeutung: Halle cr sich bis dJhin auf 
die Opfer des N~tion~lsozi~hsmus bezogen, 
sollten nun die ~Opfer" der alliierten Ahn­
dungspolitik reintegriert werden (~69). Posi­
live Allsnahmen "'aren sclren. Zu diesen rech­
nel Szab6 die Berufung des Emigranten Hel­
muth rlessncr, der als Jude und Demokrat 
1933 in die Niederlande geg~ngen w~r. N~eh­
dem die Universil~I Göningen zunaehsl den 
in Leipzig 1945 entlassenen Hans F reyer be­
rufcn wollte. besann man sich ci nes besseren: 
19P erhiel! Plessnerden Lehrstuhl lür Sozio­
logie, nicht ohne dafür von dem Freyer-Schü­
ler Hel mut Sc helsk y als "Deutschenhasser« 
verfolgt zu werden (I 2l-J 16). 

Ohne Zweifel bringt Szab6s Buch eine Fülle 
neuer Details und wirft :l.uf die Geschichte der 
(rühen Bundesrepublik einige neue Schlag­
lichter. Was fehlt, ist di" 5)'51ematische Ver­
bindung dieser Fakten. Dem Leser bleibl die 
Arbeit überlassen, in dem Meer \'on Fakten 
die verschiedenen rOlen Fäden :LU finden und 
miteinander zu verknüpfen. Er muß viel hin­
zudenken und Zus~mmenh~nge 2.wischenden 
pr:isentierten Tatsachen und Entwicklungcn 
sclbsl herslcllen. Systemi\tischc Ursachcdafiir 
iSI u.~. die zu biographische Vorgehensweise. 
Zwar gewährleistet sie, daß sich kein holz­
schnitcarriges Bild ergib' und eine differen­
ziene Betrachtung enmehL Der Leser erfäh n 

unglaublich viel über Vertreter der unter­
schiedlichen Fakultäten der Göuinger Uni­
versi,al. Allerdings gedt er d~bei in die Ge­
fahr, von den biographischen Dec2ils geradezu 
erschlagen zu werden _ Ein Lebcnsbuf nach 
dem :lnderen wird präsentiert. wobei man sich 
dennoch die Parall~len der ein<:clnen Fälle 
selbst zusammensuchen muß. Anik6 Szab6 
vcm:/Ileißt sich in du .Behandlung nahezu 
aller betroffenen Lehrpersonen. Wahrschei n­
lich wäre es besser gewesen, wenn motn sich 
sraH dessen all f ei ne Anzahl exemplarischer 
Fälle beschr~nk, hällc, an denen man typische 
biographische Verlaufe hälte vorstellen kön­
nen. 
Andererseits scheim es mir der Überlegung 
wen. ob die Konzenlriuion auf die von der 
Hochschule Vertriebenen immer sinnvoll ist. 
Nicht nur staats- und kirchenrechtlich lnter~ 
ess;erte würden gern mehr zu der Rolle Ru-
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dolf Smends erfahren, der nichl cmigricn ",u, 

nicht von den N~li(ln~lsozialis[c!'1 ~us dem 
Amt enlfernt (wcnn auch von der Berliner 
Uni versital nach Gouingen abgeschoben, 

s!)) worden war. Smends N"me fällt ofl, 
meist ;aber wie zufällig. Er war bereils vier 

Tage nach der Befreiung GOllingens vom Se­
nat 7.l1m Rektor der Universität gewahlt wOr­

den (101). In den folgenden Jahren spielte er 

ei ne wesentliche Rolle bei m \V.cderaufb~u 
der Universität, venr ... sie bei d<"r Westdeut­

schen Rektorenkonferenz elc. Gelegentlich 
wird deutlich, daß Smend nicht in der Lage 

war zu erkennen, welche politische Rolle er 

spielle und wie entscheidend die Rehabilitic­
rung der Verfolgten aUS moralischen, aber 
auch aus wissenschaftlichen und wissen­

sch~ftspolitisehen Grundel' war. Indem er eu­
phemis tisch von . Reaktivierung« eines ÖI­

fendichrechllers' (tH) sprach stall von .Re­
h:tbiliticrung. , spahete er eben die genannten 
AspekTe des Problems ab und verwandt-Itc es 

in ein rei n dienstliches. Ein ahnlic her Fauxpas 
unterlid ihm, als er die Vorgange der NS-Zeit 
dcm Emigranten J.mcs Franck gegenüber .Is 

"bedauerliche Umstände« verharmloste 

(51 dl.). 
Man vermißt eine systemalische Zusammen­

stellung der gescf2lichen Maßnahmen zur 
Wiedergulmachung. Natürlich beriel"ct die 

Autorin ausführlich über d:l.S Bundesentsch3-
digungsgesetz (BEG), das Wiedergulma­

chungsgesetz für Beschäftigte im öffenllichen 

Dienst (BWGöD) und die verschiedenen Än­
derungsgesctzc. Das entsprechende Kapitel 
~lIerdings stcht etWaS unvcrbunden 7.ll den 

übrigen, überwiegend an den Akademiker­
biogra phien anschließenden Ab5Chnillen. 

Diese Vorgehensweise ist verwirrend. Als Le­

ser weiß man nie genau, in welchem Jahr ge­
rade welche Rechtslage galt. Allerdings wird 
deutlich , wie sehr schon das Geselz zur Re­

gelung der Wiedergulmachung für Angehö­
rige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) als 
Feigenblall gedacht war, indem es sicher nicht 

zufJIlig in einem .symbolischen Akt polili­
schCl Symmetric~ (3 r)) ~m sei ben Tag wie d~s 
Ausführul1gsgesctz zum Ar .. I J I GG verkün-

J Zudel" wurde k.ein H~M d~r.\us gcrn.l c ht~d1ß die Berufung 
des 8 d::lSICtC'n Ulrich Srh ..::: un~rs . rinfos Smend·Schül t' t'S., 
bcrdts 194' ehe r \o\' illko rnrt"l l"fl wu .;ll:!t bcsag.te .Rc~kti\;c· 
rUI1S· .... on Herben K rAus. 

dCI wurde (171). In dem ., Universe of cl~ims « J 

(DIto Kirchheimcr). das der wirtschaftlich ... 

Aufschwung der fünfziger Jahre ermöglichee, 
wollte man es sich leisten, Opfer des Natio­

nalsozialismus auf der einen und seine T~ter 

und Mitläufer auf der anderen Seite gleich gUt 

zu beh~ndeln. Das Mißverhältnis bei der Be­

h~ndlung der verschiedenen Gruppen ist 
nichl zu übersehen: »Insgesamt verhielten 

sich die Professoren. die 30 einer Hochschule 
tätig w.ucn, den 'IJlern. gegenüber bedeu­

tend schuldbewußler als noch einige J:thre 
zuvor, als es darum ging, die Emigr~ntcn zu­
rückzuberufen. Nicht unwesentlich war dabei 

offensiclltlich das Bewußtsein um ihr eigenes 
Koopcr.lIionsverhältnis mit den Nationalso­

zialisten ... (182) Und wehne sich einm31 eine 
Hochschule gegen die Aufnahme eines stark 
Belasteu:fi, bm eine andere zu Hilfe. Ende 

der fünfziger Jahre waren fast alle n3ch t945 
Entfernten wieder Mitglieder einer Hoch­

schule, wenigstens als Emeriti (28S/)09). In 
der Praxis schlug aufgrund des höchst um­
st ri Icenen . besonde.rcn Trcurvcrhäh rUsscs .. 

des Suares gegenüber seinen Beamten die 

Gleichbehandlung von Opfern des NS-Regi­

mes und seiner Mitläufer in eine Bevorzugung 
lelzterer um. Insbesondere das erst sehr späl 

aufgehobene Friscenprinzip sorgte dafür: 
Viele Vertriebene erfuhren lange nichts von 

ihren gesetzlichen Ansprüchen und slell­

tel' verspätet dic erforderlichen Anträge 

(3 (7 ff.). Schwierig war auch die Bemessung 
der Ansprüche aufgrund einer akademischen 

Laufbahn, die dievcnriebene lchrpcrson ver­

mlt/heh genommen h,üte, wäre sie nicht ver­

trieben worden (328 fl.). Hjcr konnte nur spc­
kul ien werden. 

In~gesamt weckt da~ Werk mehr Wünsche. ~ls 

es erfüllen kann. Der Leser muß viele F~gen, 

die er sic h stellt. selbst bc~nt"'on.en und kann 
das Werk dabei als Fundgrube verwenden. 
Das iSI allerdings, d:l.S mußt betont werden, 
keineswegs allein die Schuld seiner Autorin, 
sondern unterstreicht noch einmal deutlich, 

wie dri ngend notwendig es war, daß sich über­
haupt dieses Themas ,mgenommen wurde. 

Matchias Stoffregen 

1 Duo Kirchheimcr. NotC1 on tnt PolitlC:11 Sc,'nc In WcS(('m 
G t:fl'rU.r\}', in ; \'Vorld Politics 6 ( 19H), S, }06-}l.I, hit.'r 

S. JII-J" . 
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